
dadurch geschehen, dass eine vorläufige Regelung der
Situation gefunden wird, damit während des Mediations-
verfahrens Ruhe einkehrt, um die Angelegenheit zu regeln.

– sinnvolle Problemlösungen nur im Zusammenwirken mit
dem anderen möglich sind, d.h. jeder kann dem anderen
schaden, Vorteile sind aber nur dann möglich, wenn beide
gemeinsam an einer Lösung mitwirken.

– nicht nur juristische Gesichtspunkte eine Rolle spielen.
– ein komplexer Lebenssachverhalt mit verschiedenen Pro-

blembereichen einer Lösung zugeführt werden soll; müss-
ten Einzelbereiche geregelt werden (Trennungsunterhalt,
Kindesunterhalt, Sorge-/Umgangsrecht, Hausrat- und
Wohnungszuweisung), so wäre dies nur in getrennten ju-
ristischen Verfahren möglich.

– Emotionen maßgeblich die Streitpunkte bestimmen.
Eine Mediation kommt i.d.R. nicht in Betracht, wenn
– der Mandant nicht eigenverantwortlich handeln und ent-

scheiden kann oder möchte.
– die Gegenseite außergerichtliche Gespräche trotz Angebot

generell ablehnt.
– die Gegenseite noch nicht einmal bereit ist, sich über die

Möglichkeit einer außergerichtlichen Lösung zu informieren.
– die Ereignisse, die zur Trennung geführt haben, so verlet-

zend waren, dass ein gemeinsames Gespräch in einem
Raum nicht möglich erscheint. In diesem Zusammenhang
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass in solchen
Fällen zunächst Einzelgespräche mit beiden Medianten
durchgeführt werden können, mit dem Ziel, später auch
gemeinsame Gespräche zu führen.

5. Zusammenfassung

Die Begleitung des Mandanten im Mediationsverfahren er-
öffnet dem Anwalt ein zusätzliches Betätigungsfeld.
Er kommt damit seiner Pflicht nach, die Interessen seines
Mandanten umfassend zu vertreten. Dazu gehört nicht nur
die juristische Klärung der Situation, sondern auch die Bera-
tung und Information über seine Handlungsmöglichkeiten zur
Lösung des Konflikts.
Mediation wird zunehmend in der anwaltlichen familienrecht-
lichen Beratung von den Mandanten selbst angesprochen. Es
besteht ein erheblicher Bedarf, friedliche Lösungen zumindest
zu versuchen, bevor der Weg zum Gericht gegangen werden soll.
Ist man bereit und in der Lage, solche Verfahren auch pro-
fessionell zu begleiten, ist dies ein geeignetes Mittel, eine
entsprechende Kompetenz zu zeigen.
Es werden zunehmend Mediation oder zumindest mediative
Elemente in Gerichtsverfahren eingesetzt. Das stellt den An-
walt vor die Aufgabe, damit professionell umzugehen.
Nach unserer Erfahrung tragen Mediationsverfahren dazu bei,
dass die Betroffenen deutlich zufriedener sind. Schließlich
lässt sich der unseres Erachtens unberechtigte Vorwurf des
Konflikttreibers dann noch weniger halten.
Die hohe Zufriedenheit der Mandanten, die zeitliche Entlas-
tung des Rechtsanwalts und der zügigere Abschluss des Ver-
fahrens sorgen auch für eine schnellere Abrechnung der
Angelegenheit und damit für eine verbesserte Liquidität.
Mediation bietet damit sowohl dem Mandanten als auch dem
begleitenden Anwalt Chancen, die nicht ungenutzt bleiben
sollten.

Standpunkt

Zum „vereinfachten“ Scheidungsverfahren

Dr. Mathias Grandel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, Augsburg

Schneller und einfacher soll es sein, das vereinfachte Schei-
dungsverfahren nach der Vorstellung des Gesetzgebers. Ehe-
paare ohne gemeinschaftliche Kinder brauchen sich im Schei-
dungsverfahren nicht anwaltlich vertreten zu lassen, wenn sie
eine notariell beurkundete Erklärung, dass sie das verein-
fachte Scheidungsverfahren wählen, und eine notarielle Ver-
einbarung oder einen sonstigen Titel über den Ehegatten-
unterhalt und die Rechtsverhältnisse an Ehewohnung und
Hausrat vorlegen.

Das vereinfachte Scheidungsverfahren mit Versorgungsaus-
gleich kann dann ohne anwaltlichen Beistand durchgeführt
werden, wenn keine sonstigen Folgesachen anhängig sind.
Damit soll das „Leitbild der Einvernehmlichkeit und Koope-
ration“ gefördert werden. Es soll durch Wegfall des Anwalts-
zwanges auf Antragstellerseite im Scheidungsverfahren
„Waffengleichheit“ hergestellt werden und eine vermutete
Asymmetrie nach bisherigem Recht beseitigt werden.
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Wie sieht es bei näherer Betrachtung mit den Zielen des
Gesetzgebers aus?
a) Ob es gesetzgeberisches Ziel sein kann und darf, dass eine
Auflösung einer Ehe schnell vor sich zu gehen habe, ist per se
schon fragwürdig. Ginge es mit der geplanten Regelung aber
überhaupt schneller?
Ein Scheidungsverfahren, bei dem außer dem Versorgungs-
ausgleich keine Folgesachen streitig werden, wird durch die
geplante Reform gerade nicht beschleunigt, im Gegenteil!
Häufig werden in Scheidungsanträgen nicht anwaltlich vertrete-
ner Antragsteller schon die notwendigen Tatsachenangaben feh-
len, um es dem Gericht zu ermöglichen, die örtliche Zuständig-
keit nach § 606 ZPO zu überprüfen. Die Folge ist Mehrarbeit für
das Gericht, das beim Antragsteller nachfragen muss. Häufig
wird sich dann herausstellen, dass das angerufene Gericht örtlich
unzuständig ist. Das Gericht wird dann den Antragsteller auf die
Notwendigkeit eines Verweisungsantrags hinweisen müssen.
Wird dieser gestellt, müssen der Verweisungsbeschluss gemacht
und die Akten an das zuständige Gericht weitergeleitet werden.
Das alles führt zu einer Mehrbelastung der Gerichte und zu einer
nicht unerheblichen Verzögerung des Verfahrens.
Die Dauer der einverständlichen Scheidung nach bisherigem
Recht hängt ausschließlich von der Dauer der Ermittlung des
Versorgungsausgleichs ab. Wer kümmert sich in der Praxis denn
darum, dass die Formulare zum Versorgungsausgleich von den
Parteien rechtzeitig ausgefüllt und vorgelegt werden? Wer be-
antwortet denn die häufigen Nachfragen der Parteien, wie die für
viele Mandanten abschreckend umfangreichen und schwierig zu
verstehenden Fragen in den Formularen zu verstehen sind? Das
macht bisher der Anwalt. Damit wird das Familiengericht in
nicht zu unterschätzender Weise entlastet, wie jeder Richter
weiß, der einmal selbst versucht hat, in mündlicher Verhandlung
mit einer Naturalpartei die Fragebögen durchzugehen.
Der Anwalt des Antragstellers stellt auch sicher, dass mit dem
Scheidungsantrag die notwendigen Originale der Heirats-
urkunde vorgelegt werden, dass auch gleich der Gerichts-
kostenvorschuss einbezahlt wird u.Ä. mehr. Fällt dies weg,
werden die Gerichte diese Aufgabe übernehmen müssen. Das
ist das Gegenteil einer Beschleunigung.
Schließlich soll es Aufgabe des Familienrichters sein, die vor
dem Notar beurkundete Vereinbarung auf ihre Wirksamkeit
und Tragfähigkeit zu überprüfen. Zur Erfüllung dieser gesetz-
lichen Verpflichtung wird das Familiengericht die Grund-
lagen der getroffenen Unterhaltsvereinbarung überprüfen
müssen. Dazu bedarf das Gericht aller relevanter Einkom-
mensunterlagen. Das Gericht wird sich die Gewinn- und
Verlustrechnungen bei Selbständigen durchsehen müssen,
die Steuerbescheide, berücksichtigte Verbindlichkeiten wer-
den bewertet werden müssen und vieles andere mehr. Beson-
ders kritisch und aufwändig werden Vereinbarungen zu einem
Unterhaltsverzicht überprüft werden müssen. Man denke an
die Maßstäbe der BGH-Rechtsprechung. Die Mehrarbeit für
den Familienrichter wird enorm sein. Er bekommt diese
Unterlagen ja auch nicht aufbereitet über anwaltliche Schrift-

sätze, sondern er muss sich mit den Parteien selbst auseinan-
dersetzen und von diesen alle erforderlichen Informationen
beschaffen. Jeder Anwalt weiß, wie mühsam und langwierig
das sein kann.
b) Das Scheidungsverfahren soll einfacher werden, indem kin-
derlosen Ehepaaren ein Anreiz geboten werden soll, die Schei-
dungsfolgen einvernehmlich zu regeln. Es soll Waffengleich-
heit dadurch hergestellt werden, dass keine Partei mehr einen
Anwalt im Scheidungsverfahren benötigt. Die Einigung soll
unter Mitwirkung einer neutralen Stelle, nämlich des Notars,
erzielt werden, dessen Ergebnis von einer weiteren neutralen
Stelle, nämlich durch das Gericht, nochmals überprüft wird. Der
Referentenentwurf suggeriert auf diese Weise, dass es des
Anwalts im Trennungs- und Scheidungskonflikt der Eheleute
ohne gemeinsame Kinder nicht bedarf. Er suggeriert die Über-
flüssigkeit der Mitwirkung der einseitig interessenorientiert
beratenden Anwälte. Das ist gerade das Gefährliche daran.
Die Einigung als Endprodukt ist nicht Selbstzweck. Es kommt
nicht darauf an, möglichst schnell und billig vordergründig
übereinstimmende Willenserklärungen zustande zu bringen.
Eine tragfähige Einigung, die diesen Namen auch verdient,
setzt den Vorgang des gegenseitigen Aushandelns voraus.
Aushandeln bedeutet Wahrnehmung der eigenen Rechtsposi-
tion, Kenntnis um seine eigenen Ansprüche und Verpflichtun-
gen, sachkundige Verdeutlichung des eigenen Standpunktes
und der eigenen Argumentation gegenüber dem Verhand-
lungspartner und genaue Kenntnis darüber, dass man und
worauf man im Falle eines Nachgebens verzichtet. Groß,
AnwBl 2006, 337 f., bringt es mit dem Satz auf den Punkt,
dass die „Ideologie der Harmonie übersieht, dass der Friedens-
schluss am Ende der Auseinandersetzung steht und die Aus-
einandersetzung nicht ersetzen kann.“ Das Scheitern einer Ehe
bedeutet für die Ehepartner auch dann, wenn aus der Ehe keine
Kinder hervorgegangen sind, in aller Regel eine persönliche,
emotionale und wirtschaftliche Krise. Kilger, Rede auf dem
DAT Köln 2006 (AnwBl 2006, 453, 454), weist zu Recht
darauf hin, dass es in einer solchen Situation nichts „Einver-
ständliches von vornherein“ gibt, dass zuerst „die Arbeit des
Rechts“ getan werden muss. Das Austragen von Konflikten ist
notwendiger Bestandteil eines Aushandelns mit dem Ziel eines
am Schluss stehenden einverständlichen Ergebnisses. Der
Vorgang des Aushandelns bedarf der Mitwirkung der Anwälte
als Parteivertreter. Die Partei benötigt eine an ihren Interessen
ausgerichtete Aufklärung über die Rechtslage. Sie ist auf Rat
und Empfehlungen eines Experten, der sich ausschließlich
ihrer Sichtweise widmen kann, angewiesen. Sie muss erfahren
können, welche Ansprüche zu ihrem Wohl unverzichtbar sind
und bei welchen ein Nachgeben empfehlenswert ist. Sie benö-
tigt an ihrer Lebensgestaltung ausgerichtete Hinweise über
weitreichende Konsequenzen der mit einer Trennung einher-
gehenden Änderung der Lebenssituation. Sie braucht Empfeh-
lungen, die allein an ihrer zukünftigen Lebensgestaltung ori-
entiert sind. Es müssen Alternativen besprochen werden
können, die Dritten gegenüber nicht offenbart werden sollen.
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Oftmals benötigt ein Ehegatte auch emotionale Stärkung.
Nicht selten muss er davon abgehalten werden, aufzugeben
oder ohne Grund in benachteiligende Regelungen einzuwil-
ligen. Bisweilen ist ein Ratgeber erforderlich, der den Vorstel-
lungen des Mandanten auch widerspricht. Das ist nur glaub-
würdig, wenn der Widerspruch vom eigenen Anwalt kommt,
von dem die Partei weiß, dass es nur um die Wahrung ihrer
Interessen geht. All diese Tätigkeiten kann nur der Anwalt als
berufener Vertreter in allen Rechtsfragen leisten. Die Funk-
tion des Anwalts kann durch einen Notar als unparteiischen
Betreuer der Beteiligten keinesfalls ersetzt werden.
Aus diesem Grunde geht auch die Vorstellung des Justizminis-
teriums, es müsse eine asymmetrische Vertretungsstruktur zum
Zwecke der Wiederherstellung der Waffengleichheit dadurch
beseitigt werden, dass keine von beiden Parteien mehr einen
Anwalt hat, fehl. Der Anwaltszwang für den Scheidungsantrag
setzt ein Signal an beide Ehegatten, dass eine anwaltliche
Vertretung im Scheidungsprozess wichtig ist, weil es um weit-
reichende, das künftige Leben oft jahrzehntelang beeinflus-
sende Konsequenzen geht. Hat einer der Ehegatten einen An-
walt hinzugezogen, lässt sich in fast allen Fällen auch der
andere Ehegatte seinerseits anwaltlich beraten oder vertreten.
Auch wenn im Scheidungsverfahren selbst nur der Anwalt des
Antragstellers auftritt, sind außergerichtlich in den allermeis-
ten Fällen infolge dieser Signalwirkung beide Ehegatten an-
waltlich vertreten, wenn es um das Aushandeln der Tren-
nungs- und Scheidungsfolgen geht. Eine Schlussfolgerung,
das Auftreten nur eines Anwalts im Scheidungsverfahren

bedeute, dass der andere Ehegatte auch im außergerichtlichen
Bereich nicht anwaltlich vertreten würde und damit eine
„Waffenungleichheit“ bestehen würde, ist falsch.
Wenn man den Ehegatten über die geplante Gesetzesänderung
suggeriert, dass sie für die Regelung ihrer Scheidungsfolgen gar
keinen Anwalt benötigen, stellt sich die Frage, wer im Versor-
gungsausgleichsverfahren die Umstände vortragen soll, die der
Richter dann von Amts wegen beim Ausschluss eines Versor-
gungsausgleichs zu berücksichtigen hätte, oder wer die von der
Antragstellung abhängigen Regelungen einleitet, beispielsweise
nach § 1587d oder nach § 1587b Abs. 4 BGB. Der Anwalt wird
im Scheidungsverfahren auch darüber aufklären, dass mit
Rechtskraft der Scheidung die Mitversicherung eines Ehegatten
in der Krankenversicherung des anderen endet oder wann Zu-
gewinnausgleichsansprüche verjähren. Wer macht das, wenn
man den Parteien den Eindruck vermittelt, sie bräuchten keinen
Anwalt?
Die Signalwirkung des Anwaltszwangs ist wichtig und be-
wahrenswert, wenn man am Ende tragfähige Lösungen haben
will anstatt vorschneller, die später zu aufwändigen Folge-
prozessen führen, sobald man merkt, dass die rasche und
vermeintlich billige Einigung ohne anwaltliche Begleitung
zu negativen Konsequenzen geführt hat. Das gilt für Ehegat-
ten mit und ohne Kinder in gleicher Weise.

Arbeitshilfen

Steuergesetzliche �nderungen 2006/2007 mit familienrechtlichem
Bezug

Ralf Engels, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer- und Familienrecht, Euskirchen

Rückwirkend zum 1.1.2006 sind mit dem Gesetz zur steuer-
lichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung vom
26.4.2006 (FördWachsG)1 verschiedene für Familien rele-
vante Änderungen in Kraft getreten. Dies gilt in gleichem
Maße für das Steueränderungsgesetz 2007.2

1. Kinderbetreuungskosten

1.1 Allgemeine Voraussetzungen

Die §§ 10 Abs. 1 Nr. 5 und 8 sowie 4f, 9 Abs. 5 EStG sind mit
dem FördWachsG rückwirkend zum 1.1.2006 eingeführt wor-
den. Die Regelung des § 33c EStG ist nur noch für Zeiträume bis
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1 BGBl 2006 I, 1091.
2 BGBl 2006 I, 1652.


